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Bedingungen für die Nutzung der  

HMW Zeichnungsstrecke 

Einleitung 

(A) HMW Funding GmbH (nachfolgend auch „HMW“) bietet unter https://rockphant.com/ mit der 

„HMW Zeichnungsstrecke” Nutzern Zugang zu Produktinformationen zu durch sie zur Vermittlung 

angebotenen Finanzinstrumenten (im Folgenden „Kapitalanlagen”).  

(B) FPM Fondsbörse Private Markets Solutions GmbH („FPM”) unterhält und betreibt die 

Zeichnungsstrecke im Auftrag der HMW. Sie ist im Rahmen der Zeichnungsstrecke ausschließlich als 

Finanzanlagenvermittlerin mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO tätig und unterliegt im Rahmen ihrer 

Tätigkeit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Sie vermittelt Anlageprodukte für 

HMW, ohne deren Interessen zu vertreten. HMW ist ebenfalls als Finanzanlagenvermittlerin mit Besitz 

einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO vorliegend tätig. 

(C) Durch die Nutzung der Zeichnungsstrecke verpflichtet der Nutzer sich, diese und alle anderen 

auf der Zeichnungsstrecke angezeigten Bedingungen (gemeinsam die „Nutzungsbedingungen”) 

einzuhalten. Die so abgeschlossene Nutzungsvereinbarung besteht zwischen FPM und (i) dem Nutzer 

(sowohl in eigenem Namen), sowie (ii) der juristischen Person oder rechtsfähigen Personengesellschaft 

in deren Namen der Nutzer ggf. handelt ((i) und (ii) gemeinsam auch „Nutzer” oder „Sie“).  

1. Zeichnungsstrecke 

1.1 Nutzer  

1.1.1 Das Angebot der Zeichnungsstrecke richtet sich an Personen, die  

(a) natürliche Personen mit ständigem Aufenthalt in Deutschland, die mindestens das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind (die „Privatkunden“). Die 

Leistungen der Zeichnungsstrecke sollten nur von selbstbestimmten, gut informierten und erfahrenen 

Privatkunden in Anspruch genommen werden. 

(b) als Vertreter einer juristischen Person oder rechtsfähigen Personengesellschaft, die 

professioneller oder semi-professioneller Anleger sind (z.B. Family Offices, Stiftungen, Kirchen, 

Pensionseinrichtungen, Vereine, Versicherungen, gemeinsam „Asset Owner”), oder  

1.2 Inhalte  

1.2.1 Die HMW stellt dem Nutzer auf der Zeichnungsstrecke Informationen zu durch von ihr 

ausgewählten Finanzinstrumenten zur Verfügung.  

1.2.2 Der Nutzer erhält die Möglichkeit die für das jeweilige Finanzinstrument vorgesehenen Abfragen 

zur Angemessenheit und Geeignetheit zu erfassen und auszuwerten. Erfüllt er die Vorgaben der 

Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung, besteht die Möglichkeit zur Abgabe eines Angebots zum 

Abschluss eines „Investmentvertrags” über den Erwerb des Finanzinstruments (hierzu unten Ziffer 3).  

1.2.3 In der Zeichnungsstrecke werden den Nutzern für deren Entscheidung über den Abschluss 

eines Investmentvertrags auf der Zeichnungsstrecke ausschließlich die durch die HMW zur Verfügung 

gestellten, gesetzlich vorgeschriebenen und illustrativen Unterlagen (zusammen die 

„Verkaufsunterlagen“) zur Verfügung gestellt. FPM haftet nicht für die Aktualität, Vollständigkeit oder 

Richtigkeit der Verkaufsunterlagen, hierfür ist ausschließlich die HMW verantwortlich.  

1.2.4 Alle auf der Zeichnungsstrecke bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich 

Informationszwecken und stellen keine persönliche Empfehlung dar. 

1.2.5 FPM erbringt gegenüber dem Nutzer Leistungen der Anlagevermittlung nicht jedoch Leistungen 

der Anlageberatung. Die Einschätzung, ein Finanzinstrument zu erwerben, trifft jeder Nutzer 

unabhängig und eigenverantwortlich. HMW ist berechtigt, jeden Antrag auf Abschluss eines 

Investmentvertrages zu prüfen und auf den Inhalt des beabsichtigten Vertragsabschlusses jeweils 

Einfluss zu nehmen. 
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1.2.6 FPM und HMW sind berechtigt, Nutzer jederzeit von der Nutzung der Zeichnungsstrecke 

auszuschließen, wenn Verdachtsmomente nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bestehen, Nutzer 

gegen Sanktionsvorschriften oder Exportkontrollrecht verstoßen oder auf einer Sanktionsliste geführt 

werden oder gesetzliche Prüfungen den Ausschluss erfordern. 

1.3 Verfügbarkeit der Zeichnungsstrecke 

1.3.1 FPM schuldet keine ununterbrochene Verfügbarkeit der Zeichnungsstrecke, bemüht sich 

jedoch, den Dienst im Rahmen technischer und wirtschaftlicher Möglichkeiten durchgehend zugänglich 

zu halten. Insbesondere Wartung, Sicherheits- oder Kapazitätsgründe sowie Ereignisse außerhalb des 

Herrschaftsbereiches der FPM können zur vorübergehenden Einstellung der angebotenen Leistungen 

und der Erreichbarkeit der Zeichnungsstrecke führen. Für technische Schwierigkeiten der Nutzer oder 

von Dritter Seite, insbesondere Softwaredienstleister oder Telekommunikationsdienstleister, übernimmt 

FPM keine Haftung.  

1.3.2 FPM behält sich vor, den Zugang zur Zeichnungsstrecke und deren Verfügbarkeit jederzeit 

einzuschränken oder einzustellen, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit der 

Systeme, zur Durchführung von Wartungsmaßnahmen oder aus anderem Grund erforderlich ist.  

1.3.3 Die Zeichnungsstrecke dient ausschließlich der technischen Unterstützung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Prozesse. Die Funktionsunfähigkeit oder eingeschränkte Verfügbarkeit der 

Zeichnungsstrecke begründet keine Pflichtverletzung der FPM aus dem Vermittlungsverhältnis. 

1.3.4 FPM hat das Recht, die auf der Zeichnungsstrecke angebotenen Dienste und dargestellten 

Inhalte jederzeit zu ändern, reduzieren oder ändern, wenn sie dies für erforderlich oder sinnvoll hält.  

2. Zugang zur Zeichnungsstrecke 

2.1 Zugang zu der Zeichnungsstrecke erhält der Nutzer entweder über einen für ihn 

individualisierten Link oder über die Verlinkung von durch die HMW freigegebenen Internetseiten oder 

Social Media Auftritten. Die Nutzung ist nur volljährigen und unbeschränkt geschäftsfähigen Personen 

gestattet. 

2.2 Die Nutzung erfordert die Angabe und Bereitstellung der im Rahmen des 

Verifikationsprozesses angeforderten Informationen (z.B. Kopie eines Ausweisdokuments, 

Registerauszug, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten). 

2.3 Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung der Zeichnungsstrecke korrekte und vollständige 

Angaben zu machen und die auf der Zeichnungsstrecke angegebenen Informationen stets auf dem 

aktuellen Stand zu halten.  

2.4 Nach erfolgreicher Verifizierung der Angaben erhält der Nutzer eine Bestätigungsemail an die 

von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse zum Abschluss der Verifizierung.  

2.5 FPM und HMW sind nicht verpflichtet, eine Nutzungs- oder Verifikationsanfrage zu akzeptieren 

und können diese im freien Ermessen und ohne Angabe von Gründen ablehnen. Besteht nach Ansicht 

von FPM die Gefahr des Missbrauchs oder des unberechtigten Zugangs ist FPM berechtigt, den Zugang 

zu der Zeichnungsstrecke einzuschränken oder vollständig zu sperren. 

2.6 Jeder Nutzer trägt die alleinige und volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die er im 

Rahmen der Nutzung der Zeichnungsstrecke durchführt. FPM übernimmt keine Haftung, die sich aus 

oder im Zusammenhang mit einer unbefugten Nutzung ergibt.  

2.7 Allgemeine Nutzungs- und Verhaltenspflichten 

2.7.1 Der Nutzer ist verpflichtet,  

(a) die Zeichnungsstrecke und deren Dienste ausschließlich im Einklang mit den für ihn geltenden 

gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und etwaigen vertraglichen Bestimmungen zu nutzen; 

(b) den zum Datenschutz anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und 

die Verpflichtungen der Datenschutzbestimmungen einzuhalten; 

(c) den Betrieb der Zeichnungsstrecke und deren Dienste und Daten nicht durch Einsatz von 

invasiven Computercode zu deaktivieren, unterbrechen, beinträchtigen, schädigen oder anderweitig zu 

behindern oder auszunutzen;  
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(d) kein Data Mining, keine Roboter oder ähnliche Tools zur Datensammlung und -extraktion 

einzusetzen, um Bestandteile oder Informationen der Zeichnungsstrecke zur Weiterverwendung zu 

extrahieren; und 

(e) die Software, den Quellcode oder sonstige Daten der Zeichnungsstrecke oder deren Dienste, 

nicht zu reverse engineeren, verändern, modifizieren oder kopieren. 

2.7.2 Die Erfüllung der Pflichten aus der FinVermV (insbesondere §§ 11–18 FinVermV) erfolgt 

ausschließlich auf Grundlage der durch den Nutzer bereitgestellten Informationen. FPM darf diese 

Informationen als vollständig und richtig ansehen und ist nicht verpflichtet, deren Richtigkeit zu 

überprüfen. Der Nutzer haftet für alle Nachteile, die FPM aus unrichtigen, unvollständigen oder 

irreführenden Angaben entstehen. 

2.7.3 Inhalte der Zeichnungsstrecke können europäischen oder US-amerikanischen Exportkontrollen 

unterworfen sein. Daher dürfen diese Inhalte nicht heruntergeladen, exportiert oder reexportiert werden 

von bzw. an (i) Staatsangehörige oder Einwohner von Irak, Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien, Region Krim 

in der Ukraine oder einem anderen Land, gegen das die Europäische Union oder die USA ein Embargo 

verhängt haben, oder (ii) Personen, die auf einer Sanktionsliste der Europäische Union, der Vereinten 

Nationen, des US-Handelsministeriums, des US-Außenministeriums, des US-Finanzministeriums oder 

einer anderen US-Behörde stehen. 

2.8 Nutzung  

2.8.1 Wenn Sie die Zeichnungsstrecke nutzen, versichern Sie, dass  

(a) Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen nutzen werden, bevor Sie eine Entscheidung über den Erwerb 

eines Finanzinstruments treffen; 

(b) Sie das Finanzinstrument nur erwerben werden, nachdem Sie die Bedingungen alle 

zugehörigen Verkaufsunterlagen, insbesondere die Bedingungen des Fuina und organisatorischen 

Dokumente (Zeichnungsantrag etc.) sowie aller anderen relevanten Informationen und Materialien, die 

über die Zeichnungsstrecke bereitgestellt werden, sorgfältig geprüft und bewertet haben; 

(c) Sie die auf der Zeichnungsstrecke zur Verfügung gestellten Hinweise auf die Risiken zu der 

Kapitalanlage gelesen und verstanden haben und sich generell der Risiken von Kapitalanlagen der von 

Ihnen zu erwerbenden Art bewusst sind; und 

(d) Sie professionelle (z.B. rechtliche, steuerliche, buchhalterische oder sonstige) Beratung 

einholen werden, wenn dies zum Schutz Ihrer Interessen angemessen erscheint. 

2.8.2 Wenn Sie die Zeichnungsstrecke nutzen, um als Asset Owner zu investieren, versichern Sie 

zusätzlich, dass Sie über die Befugnis und Vertretungsmacht verfügen, Investmentverträge im Namen 

des Asset Owners, für welchen Sie handeln, abzuschließen und alle damit zusammenhangenden 

Erklärungen abgeben und Rechtshandlungen vornehmen dürfen; 

2.8.3 Sofern das Zustandekommen des Investitionsvertrags aus rechtlichen Gründen die vorherige 

Feststellung Ihrer Identität voraussetzt, kann diese kostenfrei durch Drittanbieter (z.B. im Video-Ident 

Verfahren) durchgeführt werden. Diesbezüglich gelten jeweils die allgemeinen Geschäfts- und 

Datenschutzbedingungen des betreffenden Anbieters. 

3. Erwerb von Finanzinstrumenten  

3.1 Die Zeichnungsstrecke bietet Nutzern die Möglichkeit, ein Angebot zum Abschluss eines 

Investmentvertrags über den Erwerb von Finanzinstrumenten an die jeweilige Anbieterin der 

Finanzinstrumente zu übermitteln.  

3.2 Anlegerqualifizierung 

3.2.1 Sofern es sich bei dem über die Zeichnungsstrecke angebotenen Finanzinstrument um einen 

Spezial-AIF handelt, der nach den Vorgaben des KAGB ausschließlich von professionellen oder 

semiprofessionellen Anlegern gem. § 1 Abs. 16 Nr. 32 bzw. Nr. 33 KAGB erworben werden darf, wird 

im Rahmen der Zeichnungsstrecke vor Beginn der Anlagevermittlung eine Anlegerqualifizierung 

durchgeführt (die „Anlegerqualifizierung“). 

3.2.2 Diese erfolgt auf Basis der Angaben eines digitalen Anlegerqualifizierungs-Fragebogens. 

Soweit im Rahmen des Anlegerqualifizierungs-Fragebogens die Einreichung von Dokumenten in 
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Schriftform erforderlich wird, können hierfür kostenfrei die über die Zeichnungsstrecke bereitgestellten 

Systeme von Drittanbietern (z.B. DocuSign) genutzt werden. Diesbezüglich gelten jeweils die 

allgemeinen Geschäfts- und Datenschutzbedingungen des betreffenden Drittanbieters. 

3.2.3 Die Auswertung des Anlegerqualifizierungs-Fragebogens kann bis zu drei Werktage dauern. 

Das Ergebnis wird dem Nutzer via E-Mail mitgeteilt. Wird die Anlegerqualifizierung im Rahmen des 

Zeichnungsprozesses vorgenommen, kann der Antrag auf Abschluss des Investmentvertrags erst 

weitergeleitet werden, nachdem (und wenn) die Auswertung mit erfolgreicher Qualifizierung 

abgeschlossen wurde. 

3.3 Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung 

3.3.1 Der Abschluss eines Investmentvertrags (hierzu Ziffer 3.4) setzt, je nach Art des Nutzers, die 

vorherige Prüfung der Angemessenheit (die „Angemessenheitsprüfung“) und der Geeignetheit (die 

„Geeignetheitsprüfung“) der Kapitalanlage für den Nutzer voraus.  

3.3.2 Soweit erforderlich, erfolgen die Abfragen zur Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung im 

Rahmen der Zeichnungsstrecke. Das Ergebnis der jeweiligen Prüfung wird auf Basis der gemachten 

Angaben in einem Protokoll festgehalten und mitgeteilt.  

3.4 Abschluss des Investmentvertrags 

3.4.1 Die Zeichnungsstrecke enthält die Möglichkeit, ein Angebot auf Abschluss eines oder 

mehrerer Investmentverträge (der „Zeichnungsantrag”) an die Anbieterin des jeweiligen 

Finanzinstruments zu übermitteln. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Weitergabe bzw. Annahme des 

Zeichnungsantrags. 

3.4.2 Vor Abgabe des Zeichnungsantrags hat der Nutzer sämtliche in der Zeichnungsstrecke 

vorgegebenen Zeichnungsschritte zu durchlaufen, einschließlich – soweit erforderlich – der 

Anlegerqualifikation sowie der Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung (siehe oben Ziffer 3.3). 

Dabei sind alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben und durch den Nutzer zu 

verifizieren.  

3.4.3 Sofern dem Nutzer das Recht zusteht, den Investmentvertrag innerhalb einer Frist zu 

widerrufen, wird der Zeichnungsantrag erst dann an die Anbieterin des jeweiligen Finanzinstruments 

zur Annahme weitergeleitet, wenn die entsprechende Widerrufsfrist abgelaufen ist. 

3.4.4 Bei Annahme des Zeichnungsantrags durch die Anbieterin kommt der Investmentvertrag 

ausschließlich zwischen dem Nutzer und ihr zustande. FPM ist nicht Vertragspartei des 

Investmentvertrags und vertritt weder HMW, die Anbieterin noch den Nutzer.  

3.4.5 Zahlungen unter dem Investmentvertrag werden ausschließlich über die Anbieterin bzw. die 

von ihm eingeschalteten Dritten abgewickelt. FPM ist nicht berechtigt, Zahlungen entgegen- oder 

vorzunehmen und erbringt keine Zahlungsdienstleistungen. 

3.5 Verantwortung FPM 

3.5.1 FPM haftet in keiner Form für die von Dritter Seite, insbesondere durch HMW zur Verfügung 

gestellten Inhalte der Zeichnungsstrecke, insbesondere die dort veröffentlichten Informationen und 

Dokumente zu Kapitalanlagen. Diese werden auf der Zeichnungsstrecke durch HMW zur Verfügung 

gestellt und von FPM inhaltlich nicht geprüft. Insbesondere übernimmt FPM weder eine Haftung für 

deren Aktualität oder Richtigkeit noch für die Vollständigkeit.  

3.5.2 FPM haftet nicht für über den Inhalt der Veröffentlichungen auf der Zeichnungsstrecke 

hinausgehende oder davon abweichende Informationen. Für die Anlagevermittlung allein verbindlich 

sind die dem Nutzer im Rahmen der Zeichnungsstrecke zur Verfügung gestellten Dokumente und 

Informationen. Alle Dokumente und Informationen stammen ausschließlich von HMW, für die FPM 

nicht haftet. Die Nutzung der Zeichnungsstrecke ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder 

wirtschaftliche Beratung. 

3.5.3 FPM führt keine Plausibilitätsprüfung der durch HMW zur Verfügung gestellten Unterlagen 

durch noch schuldet sie eine Prüfung auf Aktualität und Vollständigkeit. Eine diesbezügliche Haftung 

insbesondere gegenüber dem Nutzer wird ausgeschlossen.  
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3.5.4 Ein Presseresearch findet weder betreffend das Finanzinstrument noch dessen Anbieterin 

oder HMW statt. 

4. Schutz und Verwendung von Daten 

4.1 FPM legt großen Wert auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer. FPM 

verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten nach 

der FinVermV, dem GwG und zur Durchführung der Zeichnung. 

Eine weitergehende Nutzung oder Übermittlung erfolgt nur bei gesetzlicher Verpflichtung oder mit 

Einwilligung des Nutzers. Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen, abrufbar 

unter https://www.fondsboerse.de/datenschutz. 

4.2 FPM ist berechtigt, personenbezogene Daten von Nutzern und/oder Anlegern, die für den 

Abschluss und die ordnungsgemäße Abwicklung des jeweiligen Investmentvertrags erforderlich sind, 

mit HMW, der Anbieterin des Finanzinstruments sowie sämtlichen weiteren mit der Abwicklung 

beauftragten Dritten zum Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Investmentvertrags zu 

übermitteln. FPM ist berechtigt, die Identität der Nutzer innerhalb der Zeichnungsstrecke gegenüber 

HMW, der Anbieterin oder Depotbanken offenzulegen.  

5. Vertraulichkeit 

5.1 Die auf der Zeichnungsstrecke bereitgestellten Inhalte, insbesondere bzgl. Emittenten oder 

Finanzinstrumenten, enthalten sensitive und vertrauliche Informationen. Der Nutzer ist verpflichtet, 

diese Informationen vertraulich zu behandeln, nicht zu verbreiten oder veröffentlichen und sie 

ausschließlich für die mit der Zeichnungsstrecke verfolgten und in diesen Bedingungen vorgesehenen 

Zwecke zu nutzen (z.B. für die Prüfung und Bewertung eines potentiellen Erwerbs eines 

Finanzinstruments).  

5.2 Der Nutzer ist verpflichtet die Inhalte und Konditionen geschlossener Investmentverträge 

vertraulich zu behandeln und darf diese nicht verbreiten oder veröffentlichen. 

6. Urheberrecht 

6.1 Die auf der Zeichnungsstrecke veröffentlichten Inhalte sind ggf. durch deutsches und 

internationales Recht zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Sämtliche Rechte, die dem Nutzer 

im Rahmen der Nutzungsvereinbarung nicht ausdrücklich eingeräumt werden, sind FPM, ihren 

Lizenzgebern und/oder anderen Anbietern vorbehalten und verbleiben bei diesen.  

6.2 Es ist nicht gestattet, die Zeichnungsstrecke und deren Dienste oder Teile hiervon zu 

reproduzieren, zu kopieren, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten oder zugänglich zu machen. 

Die Berechtigung zur Nutzung der Zeichnungsstrecke vermittelt nicht das Recht, den Namen 

Fondsbörse, FPM oder eine der Marken, Logos, Domainnamen oder andere unverwechselbare 

Markenmerkmale der FPM oder der HMW sowie der Anbieterin eines Finanzinstruments zu 

verwenden. 

7. Haftung 

7.1 Die Parteien haften unbeschränkt für die schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit sowie für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen. 

7.2 Unbeschadet der Ziffer 7.1 haftet FPM bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung nur bei 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung der Nutzungsvereinbarung erst ermöglicht oder auf deren Einhaltung der Nutzer 

vertrauen darf. Die Haftung ist in diesen Fällen beschränkt auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 

7.3 FPM haftet nicht für technische Ausfälle, Datenverluste oder Störungen der Erreichbarkeit, 

soweit diese außerhalb des Einflussbereichs von FPM liegen oder auf Wartung, Systemupdates, 

höhere Gewalt oder Handlungen Dritter (z. B. Internetprovider, Softwareanbieter) zurückzuführen sind. 

7.4 FPM übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität 

der Angaben, Inhalte und Informationen der Zeichnungsstrecke, wenn diese von Emittenten oder 

sonstigen Dritten stammen (z.B. die Verkaufsunterlagen), das Zustandekommen und die Wirksamkeit 

eines Investmentvertrags bzw. Erwerbs eines Finanzinstruments, die Bonität der Anbieterin eines 

Finanzinstruments sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Finanzinstruments, Schäden an dem 
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Computer oder Computersystem des Nutzers, Datenverluste oder andere Schäden, die sich aus dem 

Zugriff des Nutzers auf die Zeichnungsstrecke oder deren Dienste ergeben. 

7.5 Der Nutzer stellt FPM von allen Ansprüchen Dritter frei, soweit diese auf einer schuldhaften 

Pflichtverletzung oder fehlerhaften Angabe des Nutzers beruhen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche 

der HMW, der Anbieterin des Finanzinstruments, Behörden oder sonstiger Dritter aus fehlerhaften 

oder unvollständigen Nutzerangaben. 

7.6 Die Haftungsbeschränkungen in diesen Nutzungsbedingungen gelten nicht für Pflichten der 

FPM aus der FinVermV, soweit diese gesetzlich zwingend sind. 

8. Inkrafttreten 

8.1 Der Nutzer akzeptiert die Gültigkeit dieses Nutzungsbedingungen durch Nutzung der 

Zeichnungsstrecke.  

8.2 Etwaige mit einer Anbieterin bestehende Investmentverträge bleiben als eigenständige 

Vertragsverhältnisse von diesen Bedingungen unberührt. 

9. Änderungen der Nutzungsbedingungen 

9.1 Änderungen erfolgen, sofern sie aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Änderungen, 

aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der 

Zeichnungsstrecke erforderlich sind. 

9.2 FPM kann diese Nutzungsbedingungen ändern, soweit dies aufgrund gesetzlicher, 

regulatorischer oder technischer Entwicklungen erforderlich ist und den Nutzer nicht unangemessen 

benachteiligt. 

9.3 Änderungen werden mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten per Mitteilung bekanntgegeben; 

der Nutzer kann innerhalb dieser Frist widersprechen.  

10. Schlussbestimmungen 

10.1 Die Zeichnungsstrecke richtet sich ausschließlich an Nutzer mit Sitz in Deutschland. Die 

Zeichnungsstrecke und deren Dienste sowie bereitgestellten Inhalte sind nicht für die Verbreitung an 

oder die Nutzung durch Personen oder Einrichtungen in einer anderen Rechtsordnung oder einem 

anderen Land bestimmt, insbesondere nicht, sofern eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen ein 

Gesetz oder eine Verordnung verstoßen würde oder FPM einer Registrierungs- oder Erlaubnispflicht 

in dem jeweiligen Land unterliegen würde. 

10.2 Rechte aus der Nutzung der Zeichnungsstrecke oder gegenüber FPM sonst im Rahmen 

dieser Bedingungen entstehende Ansprüche sind nicht abtretbar. FPM ist berechtigt, einzelne oder 

alle Rechte aus der Nutzung der Zeichnungsstrecke und der Vermittlung des Finanzinstruments 

abzutreten, zu übertragen oder Unterlizenzen zu vergeben oder die Verpflichtungen aus dem Vertrag 

über die Nutzung der Zeichnungsstrecke zu übertragen. 

10.3 Sollte eine einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hiervon unberührt. In einem 

solchen Fall werden diese Regelungen so geändert und ausgelegt, dass die Ziele der unwirksamen 

oder undurchführbaren Regelungen im Rahmen des geltenden Rechts oder der geltenden 

Rechtsprechung bestmöglich erreicht werden. Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke. 

10.4 Diese Nutzungsbedingungen und alle Dienste der HMW Zeichnungsstrecke sowie sämtliche 

Ansprüche, sie sich hieraus ergeben und damit in Zusammenhang stehen, unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und des UN-

Kaufrechts.  

10.5 Sofern der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung Hamburg. Im Übrigen gelten für die Zuständigkeit 

die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 


